
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT HALDENWANG

BEKANNTMACHUNG
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

der öffentlichen Auslegung
des Entwurfs zum

vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Gewerbegebiet östlich der St
2025-Nr. 1"

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 15. 10.2025 gemäß §2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Gewerbegebiet östlich der St 2025 - Nr. 1" beschlossen und am
30. 10.2025 bekannt gemacht. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
erfolgte im Zeitraum vom 04. 11. 2025 bis 06. 12.2025 und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 04. 1 1.2025 bis
05. 12. 2025.

In der Sitzung vom 21. 01 .2026 hat der Gemeinderat den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan "Gewerbegebiet östlich der St 2025 - Nr. 1" in der Fassung vom 21.01 .2026 gebilligt.

Geltun sbereich ohne Maßstab

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich innerhalb der Gemeinde und der Gemarkung Haldenwang
und beinhaltet vollständig die Flumummern 577 und 577/1 sowie Teilflächen der FI. -Nrn. 577/7. 577/3
und 749. Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem folgenden Lageplan (o. M. ):
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All emeine Ziele und Zwecke der Planun

Der Gemeinde Haldenwang liegt die konkrete Anfrage für die Errichtung eines Garten- und Landschafts-
baubetriebes im Planungsgebiet des Strukturkonzeptes "Gewerbepark - Am Angerholz" vor.
Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan sieht vor, Flächen für die Entwicklung eines Ge-
werbegebietes für einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb bereitzustellen. Neben einem Büroge-
bäude mit Sozialräumen entsteht auf dem Areal auch eine Betriebshalle mit Werkstatt sowie kleinere
gartenbauliche Ausstellungsflächen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damit der erste Schritt der Umsetzung des Strukturkonzep-
tes "Gewerbepark - Am Angerholz" für eine gewerbliche Entwicklung in Haldenwang. Wie durch das
Strukturkonzept "Gewerbepark - Am Angerholz" klar erkennbar ist, ist es das Ziel der Gemeinde
Haldenwang, die weitere gewerbliche Entwicklung in Anerkennung der Belange der Wirtschaft sowie
der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB zu gewährleisten.
Die Planung steht damit vorrangig unter dem Gesichtspunkt des Erhalts und der Verbesserung der
Erwerbsstruktur der einheimischen Bevölkerung sowie dem Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen.

Um die Berücksichtigung verkehrlicher, immissions- und naturschutzrechtlicher Anforderungen und die
Entwicklung einer nachhaltigen, städtebaulichen Struktur und Gestaltung gewährleisten zu können, ist
die Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich.

Verfahrensart

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren mit frühzeitiger
Untemchtung und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange sowie mit der Er-
Stellung eines Umweltberichtes.

Öffentliche Ausle un em. 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textli-
ehe Festsetzungen (Teil B), Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) (Teil C), kann mit der Begründung
(Teil D) und dem Umweltbericht mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung (Teil E), Betriebsbeschrei-
bung (Teil F), schalltechnische Untersuchung (Teil G), Baugrundgutachten (Teil H), Ausgleichsfläche
(Teil l) sowie dem Inhalt der Bekanntmachung und den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit

vom 02.02.2026 bis einschließlich 10.03.2026

im Internet auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft hlaldenwang unter

htt s://www. v em-hw. de/bauen- lanen/bauleit lanun /haldenwan . h

eingesehen werden. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die voran genannten Unterlagen
im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang (Hauptstraße 28, 89356 Haldenwang) während
der allgemeinen Öffnungszeiten aus:

Montag bis Donnerstag
Dienstag zusätzlich
Mittwoch zusätzlich

von 07:30 Uhr-12:00 Uhr,
von 15:00 Uhr-17:00 Uhr,
von 16:00 Uhr-18:00 Uhr,

sowie nach Terminvereinbarung.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben werden. Diese sollen elektronisch übermittelt
werden (bauamt v em-hw.de); bei Bedarf können diese auch auf anderem Wege abgegeben werden
(z. B. in Textform oder während der Dienststunden zur Niederschrift).

Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerechte abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Verwal-
tungsgemeinschaft den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.

Fol ende Arten umweltbezo ener Informationen sind verfü bar:

Umweltbericht mit Aussagen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt, Bo-
den, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Mensch, Kultur und sonstigen Sachgütern;



Gutachten: spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Teil des Umweltberichtes), schalltechni-
sehe Untersuchung, Baugrundgutachten und Planung Eingriffs-, Ausgleichsfläche

die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange zu den Themen Geräuschemissionen und -Immissionen, Entwässe-
rung/ Abwasser, Natur- und Biotopschutz, Artenschutz, Bodenschutz, Flächeninanspruch-
nähme.

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus.

Datenschutz

Die Verarbeitung personen bezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e
(DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte dem Formblatt "Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren" das
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Haldenwang, den 23.01.2026
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Doris Egger, Er e Bürgermeisterin ( legel)

Veröffentlicht am: 30.01. 2026

Abgenommen am: 11. 03. 2026


